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sollte. Mit der Bestrafung werden mehrere

Ziele verfolgt. Die Tat soll mit der

Strafe vergolten werden, das Ahnden

dient also der Wiederherstellung von

Gerechtigkeit. Man hofft zudem, dass

die Täterin beziehungsweise der Täter

durch das Leisten einer Busse oder

das Absitzen einer Freiheitsstrafe Reue

zeigt und das Unrecht der Tat einsieht.

Nach dem Tod kein Risiko mehr

Die Strafe soll auch dazu beitragen, das

Rückfallrisiko zu reduzieren. Gleichzeitig

sollen Strafen eine abschreckende

Wirkung haben, auf die verurteilten

Personen, aber auch auf die gesamte

Bevölkerung. Es mag zynisch klingen,

aber eine Straftäterin beziehungsweise

ein Straftäter, die oder der sich das

Leben genommen hat, stellt kein Risiko

mehr dar. Es scheint auch nicht plausibel,

dass die abschreckende Wirkung

von Gefängnisstrafen abnähme, wenn

der begleitete Suizid einen möglichen

Ausweg darstellte. Das Bestehen auf

dem Absitzen der Strafe diente wohl

primär der Rache, und einen rachsüchtigen

Staat können wir uns kaum

wünschen.

Ausdifferenzierung von Verwahrung
und Strafvollzug nötig
Verwahrten wie Insassinnen und Insassen

im Strafvollzug den Zugang zur

Freitodbegleitung prinzipiell zu

ermöglichen, drängt sich demnach auf.

Doch es gibt weiteren Handlungsbedarf.

Während in Deutschland Verwahrte

deutlich mehr Freiheiten bei der

Gestaltung ihres Gefängnisalltags

gemessen als Personen im Strafvollzug,

gelten in der Schweiz für beide

Gefangenengruppen dieselben Haftregimes.

In Bostadel haben alle Insassen

täglich nur eine Stunde Freigang und

müssen, soweit es ihre Gesundheit zu-

lässt, unabhängig von ihrem Alter in

den Anstaltswerkstätten arbeiten.

RAT |GEBER

Zum Erbrecht

Wie kann ich bei meinem Tod an

gemeinnützige Organisationen
spenden?

Ihre letzten Dinge regeln Sie am

besten schon zu Lebzeiten. Ein

idealer Zeitpunkt für die Regelung
des eigenen Nachlasses liegt nach

der eigenen Pensionierung. Dann

können Sie in der Regel in etwa

abschätzen, wie sich Ihr Vermögen im

Alter entwickelt. Personen mit

verantwortungsvollen Funktionen oder

komplexeren Familienverhältnissen

sollten natürlich schon früher ihre

Vorsorge treffen.

Wer eine gemeinnützige Organisation

mit einer Spende bedenken will,

kann dies auch schon zu Lebzeiten

tun. Dabei ist aber zu beachten, dass

Schenkungen an Nichtverwandte in

aller Regel mit Schenkungssteuern
belastet werden. Es empfiehlt sich

daher, vor einer Schenkung bei der

zuständigen Steuerverwaltung
nachzufragen, ob die zu begünstigende

Organisation infolge ihrer

Gemeinnützigkeit Steuerfreiheit geniesst.
Nicht bei allen Organisationen ist

dies nämlich der Fall. Ein guter
Anhaltspunkt hierfür ist jedenfalls das

ZEWO-Label, das gemeinnützige
Organisationen zertifiziert.

Zuwendungen an gemeinnützige
Organisationen kann der Schenkende im

Übrigen bei der Einkommenssteuer

abziehen (sog. Vergabungen).

Weiter muss bei einer Schenkung

zu Lebzeiten bedacht werden, dass

übermässige Grosszügigkeit unter

Umständen bei den AHV-Ergän-

zungsleistungen (EL) zu Nachteilen

führen kann. Wer sein Vermögen im

Alter verschenkt, anschliessend aber

auf EL angewiesen ist, der wird von

der AHV-Ausgleichskasse hier eine

Kürzung erfahren.

Natürlich können Sie auch mittels

einer letztwilligen Verfügung aus Ihrem

Nachlass eine Spende ausrichten.

Bei der Verwendung Ihres

Nachlassvermögens sind jedoch die Pflichtteile

Ihrer Erben aus dem nächsten

Familienkreis zu beachten. Sie sind also

in der Regel in der Verfügung über

Ihr Nachlassvermögen nur teilweise

frei. Greifen Sie in die Pflichtteile der

Erben ein, so sind erbrechtliche
Konflikte vorprogrammiert, weshalb dies

tunlichst zu vermeiden ist.

Für die Zuwendung an eine gemeinnützige

Organisation im Nachlass

bietet sich die Ausrichtung eines

Vermächtnisses an. Ein Vermächtnis

verpflichtet Ihre Erben, aus dem

Nachlassvermögen innert einer

bestimmten Frist eine festgelegte
Geldsumme an die Organisation zu

bezahlen.

Achten Sie darauf, dass Sie die

Verfügung für Ihren letzten Willen gültig
errichten. Ein Testament muss

vollständig eigenhändig verfasst oder

notariell beurkundet werden. Ein

Erbvertrag kann gar ausschliesslich

notariell errichtet werden. Da sich

für jede Situation komplexe
Einzelfragen stellen können, empfiehlt es

sich, jeweils einen Spezialisten
zumindest für eine Kurzbeurteilung zu

Rate zu ziehen. Anwälte und Notare

stehen Ihnen hierfür gerne zur

Verfügung. (Siehe auch die beiliegende

Legat-Broschüre.)

Michael Suter

M Law Rechtsanwalt und Notar

Rechtliche Fragen? Kontaktieren Sie uns:

rechtsberatung@frei-denken.ch
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